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Vertrag zur Lieferung von Erdgas  
durch die Stadtwerke Detmold GmbH (Lieferant) in Niederdruck 

 
 
1. Kunde  Anrede:  Herr �  Frau �  
 
 
   
Firma  Ansprechpartner (Name, Vorname) 
   
   
Strasse / Hausnummer  PLZ / Ort 

   
   
Telefon geschäftlich       /       Telefon privat   Fax / E-Mail 
   
   
Handelsregisternummer   Steuernummer 
   
   
Vertragskontonummer 
 

  

 
 
2. Versorgungsstelle 
 
 
   
Strasse / Hausnummer  PLZ / Ort 

 
 

Gaszählernummer:  
 

Erwarteter Jahresverbrauch, ca.:  
 
 
3. Rechnungsanschrift (Nur ausfüllen, wenn abweichend von Punkt 1) 
 
 
   
Firma  Vorname / Name 
   
   
Strasse / Hausnummer  PLZ / Ort 

 
 

4. Lieferung, Abnahme und Preise 

Der Kunde beauftragt den Lieferanten mit der Lieferung des gesamten Bedarfs des Kunden an Erdgas an die oben genannte Versorgungsstelle. 
Qualität und Übergabedruck sind in den Ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers Stadtwerke Detmold GmbH geregelt. Danach entspricht 
das gelieferte Erdgas dem DVGW Arbeitsblatt G 260 der Gruppe L mit einem – unter Berücksichtigung der nach den anerkannten Regeln der 
Technik zulässigen Schwankungsbreiten – durchschnittlichen Brennwert von Ho= 10 kWh/m³.  

Der Kunde verpflichtet sich mit diesem Vertrag zur Abnahme seines gesamten Bedarfs an Erdgas und zur Zahlung des Entgelts gemäß dem als 
Anlage beigefügten Preisblatt.  

Die Preise gemäß Preisblatt können durch den Lieferanten jeweils zum 01. Januar des nachfolgenden Kalenderjahres, erstmals zum Ende der 
vereinbarten Vertragslaufzeit gemäß Ziffer 6a), geändert werden. Soweit der Lieferant von diesem Recht Gebrauch machen will, teilt er dem 
Kunden mindestens zwei Monate vor Ende der Vertragslaufzeit die für das folgende Kalenderjahr gültigen Preise mit. Teilt der Kunde dem 
Lieferanten bis zum Ablauf der Vertragslaufzeit nicht in Textform mit, dass er den neuen Preis nicht akzeptiert, gilt die fortdauernde tatsächliche 
Entnahme von Erdgas als Genehmigung der Preisanpassung. Der Lieferant verzichtet auf den Zugang der Genehmigungserklärung. Auf diese 
Folge wird der Lieferant den Kunden mit dem Preisanpassungsschreiben erneut hinweisen. 

5. Vertragsschluss 

Das Vertragsverhältnis kommt zustande, sobald der Antrag des Kunden durch den Lieferanten im Sinne der Ziffer 1 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen angenommen ist. Mit In-Kraft-Treten dieses Vertrages werden alle früheren Verträge über die Versorgung der oben 
genannten Versorgungsstelle(n) mit Erdgas sowie die zugehörigen Nachträge und alle sonstigen diesbezüglichen Vereinbarungen aufgehoben. 



6. Laufzeit, Kündigung 

a) Der Vertrag beginnt am _______________ und endet am _________________  
b) Der Vertrag verlängert sich zu den zuletzt vereinbarten Konditionen, insbesondere den Preisen, um weitere 12 Monate, wenn er nicht mit 

einer Frist von drei Monaten zum Ende der Vertragslaufzeit schriftlich gekündigt wird.  
c) Akzeptiert ein Kunde eine Preisanpassung nach Ziffer 4 nicht, so endet der Vertrag mit dem Ablauf der Vertragslaufzeit, ohne dass es einer 

Kündigung bedarf. Auf diese Folge wird der Lieferant den Kunden mit dem Preisanpassungsschreiben erneut hinweisen. 

7. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Ergänzend finden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen als Anlage zum Vertrag Anwendung.  
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können zusätzlich unter www.stadtwerke-detmold.de abgerufen und in wiedergabefähiger Form 
gespeichert werden. 

8. Vollmacht 

Der Kunde bevollmächtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen, die im 
Zusammenhang mit einem Wechsel des Erdgasversorgers erforderlich werden, soweit dem Kunden dadurch keine Kosten entstehen. 
Diese Vollmacht gilt insbesondere für eine gegebenenfalls erforderliche Kündigung des bisherigen Erdgasbezugsvertrages, für die Abfrage der 
Verbrauchsdaten des Kunden aus den vorangegangenen Jahren sowie den Abschluss der für eine Belieferung notwendigen Verträge 
(Anschlussnutzungsvertrag) mit dem Netzbetreiber. Soweit der Vertrieb des Lieferanten mit dem Netzbetrieb des Lieferanten (Netzbetreiber) eine 
vertragliche Regelung treffen muss, ist er von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.  Abgeschlossene Verträge bleiben gültig, bis der Kunde 
sie kündigt. 

9. Lastschriftermächtigung 

Der nachstehend genannte Kontoinhaber ermächtigt den Lieferanten widerruflich, Rechnungs- und Abschlagsbeträge aus diesem 
Auftragsverhältnis von seinem nachfolgend genannten Girokonto im Lastschrifteinzugsverfahren abzubuchen. 
 
 
 
 
     
Kontonummer  Bankleitzahl  Kreditinstitut 
     
     

Kontoinhaber     
  Vorname / Name   Unterschrift des Kontoinhabers 

 
 

10. Vertragsfertigung 

Dieser Vertrag ist in zwei gleichlautende Ausfertigungen hergestellt; jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung. 
 
 
 
 

  i. A.  i. A. 

  Unterschrift Lieferant  
    
    
    
  Unterschrift Kunde  
    
    
 
 


